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Drittes Kapitel: Die Acta Murensia und die Friihhabsburger

I. Die Acta Murensia und dazugehorende Quellen

Die Acta Murensia sind die einzige Quelle, die erstaunlich genauen Bericht
uber die Frihentwicklung des Klosters Muri und iiber den Zustand des
Gotteshauses und seines Giiterbesitzes, insbesondere iiber die Verhaltnisse
im spateren «Amt Muri», um 1160 gibt. Diese Quelle kann losgelost von der
Frihgeschichte des Klosters und der Frihhabsburger kaum gewiirdigt
werden.

Die Quellengruppe «Acta Murensia» setzt sich wie folgt zusammen:

a) Acta Murensia oder Acta fundationis monasterii Murensis von ca. 1160, mit zwei inserier-
ten Urkunden (1086 und 1114), die im Original nicht mehr vorhanden sind (alles in
Abschrift aus dem Ende des 14. Jahrhunderts)!.

b) Genealogia nostrerum principum, entstanden vor 1160, weitergefiithrt bis ins 13. Jahrhun-
dert, vermutlich vom Kopisten des 14. Jahrhunderts mit den Acta vereinigt. Diese Quelle
ist jedoch wegen der extremen Tendenz besonders zu behandeln (Abschrift aus dem Ende
des 14. Jahrhunderts) !,

¢) Das sogenannte «Testament Bischof Wernhers von Strafburg», datiert auf 1027, als
Filschung fabriziert um 10852.

d) Nekrolog von Hermetschwil, alteste Hand 1130/40, weitergefiihrt bis ins 14. Jahrhundert 3,

Wihrend das auf den Namen Bischof Wernhers gefalschte «Testament»
die Grundung der Habsburg und des Klosters Muri durch den angeblichen
Habsburger Bischof Wernher von Straflburg behauptet, beharren die
Genealogia extrem, die Acta Murensia vermittelnd auf der Tatsache der
Stiftung und Grindung des Klosters Muri durch Ita von Lothringen, Gattin
Radbots «von Muri», gemal} den Acta in Zusammenarbeit mit ihrem
angeblichen Bruder Bischof Wernher. In diesen beiden letzteren Aufzeich-
nungen ist nicht die Rede von der Grindung der Feste Habsburg.

Uber diese kontroverse Situation ist eine mittlere Bibliothek geschrieben
worden. Die Diskussion ist bis heute nicht zur Ruhe gekommen®*. Die
meisten Beitrage stammen allerdings aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg,
als das Erzhaus Habsburg-Osterreich noch an der Macht war und es u.a.
darum ging, die Stellung Bischof Wernhers in der Genealogie der Habsbur-

StAG 4947 Druck: QSG 3 111 (P.Martin Kiem).

StAG Urk. Muri 1. Druck: QSG 3 I1T 107-109 Nr. 1.

StAG 4530. Druck: AU XI Kloster Hermetschwil 155-187.

Vgl. P.Bruno Wilhelm, Die altesten Geschichtsquellen des Klosters Muri im Lichte der

= e b

neueren Forschung (Zusammenfassung der alteren Meinungen). Neueste Publikation:

Hermann Jakobs, Der Adel in der Klosterreform von St. Blasien (1969) bes. 43-75.
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ger festzulegen. Die alteren Bearbeiter bemuhten sich sichtlich Acta und
«Testament» miteinander in Einklang zu bringen.

Ich habe den ganzen Wust von «Beweisen» und «Gegenbeweisen» beiseite
gelassen und mich bemiiht, nur Originalquellen sprechen zu lassen.

Schreiten wir zu unserer Hauptquelle: zu den Acta Murensia. Die um 1160
entstandenen Acta Murensia sind das Werk eines in Logik geschulten,
pedantisch exakten, gern moralisierenden, vorwiegend in wirtschaftlichen
und rechtlichen Normen denkenden, anonymen, kompromifllosen Anhan-
gers der Klosterreform (vielleicht Abt Chuno, angeblicher Abt 1150-1166).
Die zeitgenossische geschichtliche Entwicklung und die Familiengeschichte
der Klosterstifter interessiert ihn nur so weit, als er sie fur seine Argumenta-
tion oder zur Verdeutlichung der Chronologie brauchte: Uber die Wirren und
Parteiungen des Investiturstreits verliert er z. B. kein Wort. Uber die innere
Entwicklung des Klosters dagegen zeigt sich der Anonymus sehr gut
orientiert. Zentrale Anliegen der Acta sind zweifellos: 1. die klosterliche
Reform Muris und deren Beibehaltung; — 2. der Versuch nachzuweisen, daf3
der Kirchensatz Muri zum urspringlichen Stiftungsgut gehort hatte und
zu Unrecht (im 12. Jh.) vom Stiftergeschlecht beansprucht wird; — 3. der
Versuch, das gesamte, noch um 1159 in keinem offiziellen Dokument
(papstliche oder kaiserliche Schirmbriefe) festgehaltene, immer wieder vom
Stiftergeschlecht bedrohte, weitverstreute Grundeigentum und die damit
verbundenen Rechte schriftlich zu fixieren.

Die aus alteren ﬂbcrlicfcrungen schopfenden Acta von 1160 bestehen aus
zwei klar getrennten Teilen:

1. Eine knappe Klostergeschichte handelt von der unrechten Erwerbung
des Klostergrundes in Muri, von der Grundung des Gotteshauses als
fruhhabsburgische Eigenkirche, von der ersten Entwicklung bis zur Weihe
der Klosterkirche (1064), von der Befreiung aus dem Status eines hochadeli-
gen Eigenklosters zum Priorat des Klosters St.Blasien (1082), von der
Wiedereinsetzung der Habsburger als Erbvogte (1086) und schlieB3lich, als
Kronung, von der Erteilung eines Privilegs durch Kaiser Heinrich V. (1114).

2. Der folgende, peinlich systematische urbariale Teil zahlt, jeweils von
den wichtigeren zu den weniger wichtigen Sachen fortschreitend, zuerst die
«inneren» (Reliquien, Kirchengerate und Bucher der Klosterkirche, der
Leutkirche und der Kapelle), anschlieBend die «auBeren» Guter (Hofe,
Hofteile und andere nutzbare Rechte, beginnend mit den Giitern in der
Pfarrei Muri und endend mit entferntem Besitz) des Klosters auf. Abgesehen
von wenigen spiateren Einschiiben, die zum Teil vom Abschreiber des
14. Jahrhunderts dem Urtext einverleibt worden sein konnten, ist das
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Guterurbar dieses zweiten Teils von derart archaischem Geprage, dal} es
unmoglich im 13./14. Jahrhundert entstanden sein kann.

Wann und warum sind die Acta Murensia entstanden und wie ist ihr
Verhaltnis zur Falschung «Testament Bischof Wernhers» zu werten?

Auf die Anfange des frithhabsburgischen Eigenklosters (Stiftung 1027,
Grundung frithe 1030er Jahre, Weihe der Klosterkirche 1064, Vollendung
des Klosterbaus 1075) brauche ich hier nicht einzugehen.

In den 1080er Jahren wurden benediktinische Klosterkonvente und
Eigenkirchenherren von der Bewegung zur strengeren Regel und zur
Klosterfreiheit (freie Abtwahl, Wahl des Vogtes durch das Kloster) ergrif-
fen. Die Reformidee nahm im Kloster Cluny in Burgund ihren Anfang und
erhielt besonders ausgepragte Formen in den Klostern Fruttuaria im
Piemont und Hirsau im Schwarzwald. Der reformfreudige Murenser Eigen-
kirchenherr Graf Wernher 1. von Habsburg, Sohn Radbots, ergriff selber die
Initiative und bat Giselbert, Abt des von Fruttuaria beeinflu3ten Klosters
St. Blasien, einige Briider zwecks Einfiihrung der strengeren Regel nach
Muri zu schicken. Gleichzeitig bat er die Reformabte von Hirsau und
Allerheiligen/Schaffhausen, das Kloster zu visitieren und eine Freiheitsur-
kunde (carta libertatis) aufzusetzen. 1082 erfolgte der offizielle Befreiungs-
akt zum Priorat des Klosters St. Blasien.

Der Zustand nach dieser Befreiung war aus zwei Grinden unbefriedigend:

a) Das Kloster Muri war zu einem bloflen Priorat des Klosters St. Blasien
herabgesunken. Abt Giselbert von St. Blasien weigerte sich drei Jahre lang,
in Muri einen Abt wahlen zu lassen. Erst 1085 wurde gegen den Willen
Giselberts vom Konvent zu Muri in der Person von Liitfried von St. Blasien
ein Abt bestimmt.

b) Als freies Priorat von St.Blasien hatte der Konvent zu Muri mit
Genehmigung des Abtes von St. Blasien einen Kastvogt zu wahlen: Nachein-
ander wurden zu diesem Amt Litolf, Stammvater der Freiherren von
Regensberg, und Richwin von Asseka bestimmt. Beide waren zu wenig
michtig, um das Kloster schiitzen zu konnen. Auf Bitte des Konvents
entschadigte Graf Wernher schlieSlich den Richwin von Asseka mit dem
Eigentum des Gutes Schwarzenberg (im Schwarzwald?)® und nahm die
Vogtei iiber Muri wieder an sein Haus.

Mit beiden Vorgingen (Abtwahl und Ubernahme der Vogtei durch
Habsburg) waren Widerspruche zu der uns nicht bekannten carta libertatis

5 Mit der Besitzung Schwarzenberg war moglicherweise die Vogtei uber das seit 918
bestehende Frauenkloster Waldkirch im Schwarzwald verbunden.
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von 1082 entstanden, die geheilt werden mul3ten. Nach meinem Dafurhalten
haben damals (ca.1085) Graf Wernher und der Konvent von Muri gemein-
sam das auf 1027 datierte sogenannte «Testament Bischof Wernhers von
Stralburg» fabriziert¢. Die Falschung enthalt genau den Rechtsstand des
Klosters (Abtwahl, Bindung der Vogtei an das Haus Habsburg), der zur Zeit
ihrer Abfassung vorlag. Bei der Fabrikation der Falschung wurde noch
etwas chargiert, indem Bischof Wernher zum Erbauer der Feste Habsburg
gestempelt wurde. Diese Zuschreibung war notig, da die Vogtei uber das
Kloster in dieser Falschung an die Inhaber der Habsburg gebunden wurde
und es sich besser machte, wenn der fiktive Aussteller dieses Dokuments die
Feste Habsburg personlich hatte erbauen lassen. In einem solchen Falsifikat
war es wichtig, einen moglichst beruhmten Vorfahren, der mit dem Konigs-
haus in enger Verbindung gestanden hatte, als Handelnden auftreten zu
lassen — ob agnatischer (im Mannesstamm) oder cognatischer (angeheiratet)
Art war gleichgiiltig. Als diese Personlichkeit bot sich der etwa drei Genera-
tionen zuruckliegende, 1028 verstorbene Bischof Wernher von Straburg
an, ein Jugendfreund Kaiser Heinrichs II., des letzten Ottonen.

Anlafllich eines von den Grafen von Lenzburg einberufenen aar-gauischen
Landtags zu Otwisingen (= Othmarsingen) im Jahre 1086 legte Graf
Wernher das «Privileg» (= «Testament») vor und erwirkte eine (im Original
leider nicht mehr vorhandene) Urkunde, die den damaligen Rechtsstand des
Klosters auch landrechtlich verbriefte.

In Form einer zweiten Befreiung sandte anschliefend Graf Wernher den
Freiherrn Eghard von Kiisnach mit dieser Urkunde nach Rom, um die Abtei
an den Papst aufzutragen. Eghard wurde allerdings nicht vom Papst,
sondern vom Kardinalskollegium empfangen. Der Kusnacher kehrte trotz-
dem mit einer Urkunde uber die Alpen zurick («Kardinalsurkunde», leider
nur in Abschrift in den Acta enthalten).

1114, anlaBlich eines Hoftages Kaiser Heinrichs V. in Basel, erwirkten
Abt Udalrich und Vogt Adelbercht II. von Habsburg, der Sohn Graf
Wernhers, mit Hilfe der fur uns verlorenen Urkunde von Otwisingen einen
kaiserlichen Freiungsbrief (nur in Abschrift in den Acta vorliegend). Die
Urkunde diirfte das Otwisinger Dokument in extenso enthalten.

Damit endet der historische Bericht der Acta Murensia. Das Ziel war fur
Kloster und Vogt erreicht. Es folgten die im Original erhaltenen papstlichen

6 Dies ist auch die Meinung Harold Steinackers, eines der besten Interpreten der Acta
Murensia. Andere Acta-Forscher sind der Meinung, die Falschung sei erst im fritheren
12. Jh. entstanden. Solange jedoch nicht stringent palaographisch bewiesen ist, dal} eine
Falschung 1085 nicht in Frage kommt, bleibe ich bei dieser Datierung.
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Schirmbriefe von 1139 (ohne Aufzahlung des Besitzes) und 1159 (bloBe
Aufzahlung der Kirchen bzw. Pfarreien, ohne diejenige von Muri zu
erwahnen). Die Falschung «Testament Bischof Wernhers», die in «Original-
ausfertigung» auch heute noch im Staatsarchiv des Kantons Aargau
vorhanden ist, blieb jedoch im Raum stehen und sollte sich spater als
Sprengladung erweisen.

Im Verlaufe der nachsten 20 Jahre nach 1114 scheint sich der Konvent

Muri in zwei Parteien geschieden zu haben:
— Die eine, anscheinend nicht sehr reformfreudige Partei betrachtete
gestiitzt auf das ominose «Testament» Bischof Wernher als Klosterstifter.
— Fir die andere, immer noch reformbegeisterte Partei war Ita von Lothrin-
gen die Stifterin des Klosters.

Der extreme Standpunkt der Bischof-Wernher-Partei laf3t sich im Nekro-
log von Hermetschwil (alteste Hand 1130/40) erkennen, wo Werinher
episcopus, Werinher comes und Reginboldus (der erste Propst) rot ausge-
zeichnet sind, Radeboto zwar erwahnt, aber nicht ausgezeichnet wird, und
Ita uberhaupt nicht enthalten ist.

Die wohl um die gleiche Zeit formulierte extreme Gegenposition der Ita-
Partei findet sich in der «Genealogia nostrorum principumy, in der Ita als
«comitissa de Habspurg» erscheint, ohne Nennung des Namens ihres Gatten
Radbot. Die als «reparatrix Murensis coenobii» bezeichnete Ita ist hier
Schwester Herzog Dietrichs von Lothringen und Stiefschwester des Grafen
Cuno von Rheinfelden, Vater des Gegenkonigs Rudolf von Rheinfelden.

Zu dieser Parteiung kam die Tatsache, dafl noch 1159 weder das Eigentum
an Kirche und Pfarrei Muri, noch am gesamten klosterlichen Grundbesitz
(Ausnahme: Kirchen, auller derjenigen von Muri) in irgend einer Form
offiziell verurkundet war. Es scheint, daf3 sich das Geschlecht der Vogte,
gestiitzt auf die Falschung, diesen Umstand zu Nutzen machte und An-
spruch auf die Pfarrkirche Muri und vermutlich auch andere Giiter und
Rechte erhob.

Aus dieser Situation heraus hat um 1160 ein anonymer Anhianger der Ita-
Partei die Acta Murensia verfait. Wenn man diese Quelle unvoreingenom-
men liest, stellt man fest, daB3 darin das Eigentum an Kirche und Pfarrei
Muri von den ersten Zeilen an den roten Faden der Erzahlung und eines Teils
des Guterurbars bildet?. Um diesen roten Faden gruppiert sich mit pene-

7 Diese Tatsache wird von den meisten Bearbeitern der Acta iiberhaupt nicht erkannt. Nur
P.Bruno Wilhelm macht in seiner Arbeit «Die dltesten Geschichtsquellen des Klosters Muri
im Lichte der neueren Forschung», Seite 74-75, einige schiichterne Bemerkungen in dieser

Richtung.
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tranter Grindlichkeit der ganze Inhalt. Die Acta sind somit Kampfschrift
und Pladoyer und nicht die Erzahlung eines distanzierten Historikers. Die
Lothringerin Ita, Schwester Herzog Dietrichs, und ihr Gatte Radbot,
erscheinen als Hauptstifter des Klosters. Neben beiden wird auch Bischof
Wernher als Itas Bruder und Mitstifter erwahnt. Von der Stifterseite her
gesehen sind die Acta somit ein Kompromif3. Das angebliche Stiftungsda-
tum von 1027 (Datum des «Testaments») wird beibehalten. Als eigentlicher
Grinder des Klosters in den 1030er Jahren wird jedoch Propst Reginbold,
der aus Solothurn stammende Einsiedler Monch, hervorgehoben. Aus
begreiflichen Griinden wird das in den Acta als «alia scriptura» bezeichnete
«Testament Bischof Wernhers» zwar abgelehnt, aber sehr vorsichtig behan-
delt, bildete diese Falschung doch die Basis fir den rechtlichen Zustand des
Klosters seit 1086. Nebenzweck des Pladoyers war eine umfassende Aufzah-
lung des klosterlichen Grundeigentums, das 1159 noch in keinem offiziellen
Dokument verbrieft war. Die Acta dienten mit ihren spitzen Bemerkungen
auch allgemein gegen Storer des klosterlichen Grundeigentums, gegen die
wenig reformfreudige Gegenpartei und gegen angeblich unsachgemalles
Wirtschaftsverhalten.

II. Das Haus Habsburg im hohen und spaten Mittelalter®

Die Frihhabsburger spielten in der Geschichte des Klosters und damit
auch des Raumes Muri eine entscheidende Rolle. Es ist daher am Platz,
eingehender uber die Anfange dieses Hochadelsgeschlechts zu berichten und
die wenigen Quellen, die Aufschlufl iber Familienzusammenhinge geben,
kritisch zu durchleuchten. Diese durchwegs sekundaren Quellen sind die
bereits beigezogenen Acta Murensia, die Genealogia nostrorum principum,
das Nekrolog von Hermetschwil und, als «Querschlager» die Falschung
«Testament Bischof Wernhers von Strallburg».

1. Kritische Betrachtung der Quellen

Die rund 20 Originalurkunden, in denen Frithhabsburger erwahnt wer-
den, hatten selbstverstandlich hohere Beweiskraft als die angefiihrten
sekundaren Quellen. Leider erscheinen diese Frihhabsburger der Urkunden
nur als isolierte Einzelpersonen, ohne dal} die geringsten Familienzusam-
menhiange dargelegt wiirden. ﬁbrigens erscheint in diesen Urkunden der

8 Siche Stammtafel, S.39.
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Familienname «de Havechisburg/Havichsberg/Havesborce» erst kurz nach
1100. Die kritische Betrachtung teile ich wie folgt ein:

a) Guntram und Kanzelin

b) Radbot und Rudolf

c) Ita, Gattin Radbots

d) Bischof Wernher von StraB3burg.

a) Guntram und Kanzelin

In den Acta Murensia erscheint ein «Guntramnus dives» (Guntram der
Reiche) als Stammvater des Geschlechts der Frithhabsburger. Die meisten
Forscher identifizieren ihn mit dem machtigen Guntram, dessen Giiter im
Elsaf} und im Breisgau Kaiser Otto I. 952 wegen Hochverrat konfisziert und
z.T. an Kloster und Getreue vergabt hatte®. Ich kann mich ohne Bedenken
dieser Ansicht anschliefen. Die Fruhhabsburger stammen damit sehr
wahrscheinlich vom elsassischen Herzogsgeschlecht der Etichonen ab '°.

Sohn Guntrams war der nur in den Acta erwahnte «K anzelinus, comes de
Altenburg». Die Schreibung im uberlieferten Text der Acta ist zweimal
eindeutig «Kanzelin» und nicht «Lanzelin» (Verschrieb des Abschrei-
bers?)!l. Angesichts der Tatsache, dal einer der Sohne Kanzelins seine Basis
offensichtlich im aargauischen «Eigen» (= habsburgisches «Predium»)
hatte, diirfen wir annehmen, daB3 mit «Altenburg» das Altenburg bei Brugg
gemeint ist (= Ruine eines romischen Flu3kastells). Die allgemein akzep-
tierte Identifizierung Kanzelins mit Landolt, Grafim Thur-Gau, ist mehr als
fraglich. Um 900 scheint der Raum Vindonissa, das spatere «Predium» oder
«Eigen» der Habsburger, einem sonst kaum bezeugten edlen Schwaben
Landaloh, Bischof von Treviso, gehort zu haben 2. Es ist anzunehmen, dal}
Guntram oder Kanzelin diesen geschlossenen Komplex erworben und

9 Monumenta Germaniae Historica, Diplomata: Ottoni I. Nr. 155, 166, 189, 201, 236; Ottoni
IT. Nr.51; Ottoni ITI. Nr.273.

10 Vgl. F. Vollmer, Die Etichonen, in Studien und Vorarbeiten zur Geschichte des groBfranki-
schen und frithdeutschen Adels (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 1V)
1371f., bes. 176 ff.

11 Ein oberdeutscher Personenname Canzo/Kanzo scheint existiert zu haben. Siehe E. For-
stemann, Altdeutsches Namensbuch, Ortsnamen 1 (1967) 1643. Zum Titel «comes» siehe
unter b) Radbot und Rudolf. Zur Gleichsetzung Kanzelin = Lanzelin vgl. H. Steinacker,
Regesta Habsburgica I (1905).

12 «De quo ipso Landaloho, sancto Darviensi quidam archiepiscopo ... Suevus hic et nobilis
erat, ... cujus Vindinissa cum multis aliis hereditas erat», in Ekkeharti (IV). Casu sancti
Galli, hg. von G.Meyer von Knonau, in Mitteilungen zur vaterlandischen Geschichte, hg.
v. Hist. Verein in St. Gallen Bd. 15-16, 32-33.
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daraus ein frithhabsburgisches grundherrliches Zentrum («Predium»)!?
gemacht haben.

b) Radbot und Rudolf

Dafl Radbot «von Muri» und Rudolf «von Ottmarsheim» Briuder waren,
wird nur in den Acta Murensia bezeugt. Das von Rudolf gestiftete Benedikti-
nerinnenkloster Ottmarsheim '* im Elsal} gelangte zwar spater an das Haus
Habsburg. Aus dieser Tatsache konnte jedoch nicht ohne weiteres auf ein
Bruderverhaltnis Radbot/Rudolf geschlossen werden. Rudolf wird nie als
Grafbezeichnet, war somit nicht Inhaber eines Grafenamtes. In den wenigen
Originalurkunden heifit er «vir illustris» (= Furst). Die Titulaturen in
chronikalischen Aufzeichnungen des Hochmittelalters sind iibrigens eine
besondere Sache; so werden Kanzelin und Radbot in den Acta als Grafen
bezeichnet. Bei vielen Chronikschreibern herrscht augenscheinlich die
Tendenz, die Titel ihrer Zeit (Acta Murensia von 1160) auch den fruheren
Vertretern des Geschlechts zuzuschreiben. Es scheint fraglich, ob Radbot
den Grafentitel getragen hat. Zwar wird 1023 einmal erwahnt: «In pago
Chlegeuve in comitatu vero Radebotonis comitis» 1*. Aus den Acta geht
nicht unbedingt hervor, daf} es sich um «unsern» Radbot gehandelt haben
konnte. In der bekannten Urkunde von 1036, mit der «Udalricus dei gratia
comes» (Stammvater der Frihlenzburger) «in publico mallo Rore» die
Vogteiverhaltnisse des Chorherrenstifts Beromunster regelte, erscheint
unter den 22 Zeugen an zehnter Stelle ein «Radebotto» ohne Titel 16. Dabei
konnte es sich um «unsern» Radbot gehandelt haben. Meine Uberlegung:
Dieser Landtag in «Rore» wurde zweifellos zur Hauptsache von der obersten
Schicht der «conprovinciales» (= frei Provinszangehorige) beschickt; die
Zeugen waren scmit durchwegs bedeutende Grundherren des Gaus.

¢) Ita, Gattin Radbots

Neben Kanzelin ist Ita von Lothringen, die Gattin Radbots, die urkund-
lich am schlechtesten bezeugte Hauptperson der Frithhabsburger. Ita wird
in der Genealogia und in den Acta als Schwester Herzog Dietrichs von

13 «Predium» wird um 1273 anscheinend erstmals dokumentarisch erwahnt (QSG 15, 47 ff.)

14 J.P. Schoepflin, Alsatia Diplomatica I (1772) 170 Nr.216 (1063). — Osterr. Haus-, Hof-
und Staatsarchiv Wien (1064) (Abschrift des 17.Jhs.). Druck: Mitteilungen d.Inst.
f. osterr. Geschichtsforschung V 405f.

15 UB Zirich 1, 121 Nr.229 (Ubers.: im Klettgau in der Grafschaft des Grafen Radbot).
16 Merz, Lenzburg 4* Nr. 1.
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Genealogie der frithen Habsburger
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Lothringen und als Stiefschwester des Grafen Cuno von Rheinfelden, Vater
des Gegenkonigs Rudolf von Schwaben, nur in den Acta zusatzlich noch als
Schwester Bischof Wernhers von StraBburg bezeichnet. Altere und neuere
Forscher bezweifeln allerdings die Verwandtschaft der Ita mit Herzog
Dietrich von Lothringen; sie meinen, Ita konnte hochstens in das jungere
Herzoghaus von Oberlothringen hineinpassen!?. Die Stiefverwandtschaft
Itas mit den Grafen von Rheinfelden ist moglich, aber nicht erwiesen. Das
angebliche Geschwisterverhaltnis Itas zu Bischof Wernher von Strallburg
ist nicht auszuloten, da der Bischof keiner Familiengruppe mit Sicherheit
zugewiesen werden kann.

Soviel zu den genealogischen Zusammenhangen. Wie aber steht es um
urkundliche Nennungen Itas aulerhalb von Genealogia und Acta. Es sind
keine vorhanden. Es ist iibrigens merkwiirdig, dal Ita in den Acta spurlos
verschwindet, ohne die geringste Nachricht iiber Tod und Beisetzung,
trotzdem sie in dieser Quelle als wichtigste Mitgriinderin des Klosters Muri
bezeichnet wird. Ein Eintrag ware zumindest im Nekrolog von Hermet-
schwil1® zu erwarten gewesen. Die erste Hand in diesem Nekrolog schrieb
gemal} Paul Klaui um 1130/401%. Diese erste Hand trug eine einzige «Ita
laica» ein zum 26. April, ohne irgendwelche Auszeichnung — kaum «unsere»
Ita. Das gleiche gilt fiir die von der zweiten Hand (1140-1220) zum 23. Juli
eingetragene «Ita laica». Angeblich wird Ita auch im «Liber Heremi» des
Klosters Einsiedeln erwahnt. Bei diesem «Liber Heremi», handelt es sich um
eine Sammlung von Traditions- und Nekrologs-Notizen des 10.-14. Jahr-
hunderts, die nur in Uberarbeitung und Verarbeitung durch Aegidius
Tschudi (16. Jahrhundert) uberliefert sind. In der anscheinend am wenig-
sten veranderten Gruppe dieser Tschudischen Abschrift? wird zum Juli
erwahnt: «Domina Ita, coniunx comitis Ratbotonis de Windonissa, cuius
coenobium Murense hereditarium fuit»?!. Dieser Passus zwingt uns zu
folgenden zwei Uberlegungen:

17 Vgl. Hermann Jakobs, Der Adel in der Klosterreform von St.Blasien, in Kolner Histor.
Abhdlgen, Register unter Ida/Ita.

18 Es handelt sich zweifellos um das urspriingliche Nekrolog des Doppelklosters Muri, das bei
der raumlichen Trennung der beiden Konvente an die Benediktinerinnen von Hermet-
schwil iiberging (ediert in AU I’X Hermetschwil 155 ff).

19 AU IX Hermetschwil 157.

20 Letzte Edition: QW II/3, 363 ff: Traditionsnotizen des Stifts Einsiedeln des 10.—14. Jhs
(Editor Paul Klaui).

21 QW II/3, 368. Ubersetzung: Frau Ita, Gattin des Grafen Radbot von Windonissa, dem das
Kloster Muri aus Erbschaft gehorte.
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1. Tschudi hat nachweisbar die Acta Murensia gekannt und abschreiben
lassen 22, war somit uber das in dieser Quelle im Zentrum stehende Ehepaar
Ita und Radbot bestens informiert. Moglicherweise hat Tschudi in seiner
Einsiedler Materialiensammlung unter dem Juli eine «domina Ita» gefun-
den, die er ohne Bedenken mit der Gattin Radbots identifizierte.

2. «Ratboto de Windonissa» ist die Formulierung eines gelehrten und
antiquarisch interessierten Humanisten des 16. und nicht diejenige eines
Annalisten des 11.Jahrhunderts23. Leider wire die «domina Ita» ohne
Radbot, falls auch dieser Name von Tschudi beigefuigt wire, kaum heimzu-
weisen.

Die Version Tschudis im Liber Heremi fand schlie8lich Eingang in den
Text des 1631 von P. Augustin Stocklin geschriebenen Jahrzeitbuches des
Klosters Muri — eine gelehrte Kompilation. Dort ist unter dem 23. Juli zu
lesen: «Ita comitissa, uxor comitis Radebotonis de Vindonissa, ex ducum
Lotharingorum sanguine, monasterii nostri primaria fundatrix, requiescat
in templo coenobii ante altare S.Crucis»?!. Da gemall der Acta Radbot
(gestorben vor 1055) in der Klosterkirche Muri vor dem Heiligkreuz-Altar
beigesetzt worden war %, schickte es sich schlieBlich, auch seine Gattin dort
ruhen zu lassen.

Ita hat zweifellos existiert, die Verfasser der Genealogia und der Acta
haben sie kaum frei erfunden. Ihre Person wirkt jedoch, trotz ihrer Bedeu-
tung fiir das Kloster Muri, in der historischen Riickschau blaf} und ver-
schwommen.

d) Bischof Wernher von Straflburg

Der Streit um die Frage, ob Bischof Wernher von StraBburg zum
Geschlecht der Frithhabsburger gehort habe oder nicht, wurde nur scheinbar
von Harold Steinacker zu Beginn des 20. Jahrhunderts entschieden 2%, Bis

22 Vgl. JbSG 14 (1889): Salomon Vogelin (1), Tschudis Bemuhungen um eine urkundliche
Grundlage fiir die Schweizergeschichte ..., 131f.

23 Vgl. QSG NF 1. Abt. Chroniken Bd.VII/1: Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum,
bearb. von P.Stadler und B.Stettler. 1.Teil 66 *ff. (u.a. Stammtafel der Habsburger),
27ff. und Tafel III in Tasche (in der alle hypothetischen Frithhabsburger als Grafen von
Vindonissa bezeichnet werden).

24 StAG 4956. Ubersetzung: Grafin Ita, Gattin des Grafen Radbot von Vindonissa, aus
herzoglich lothringischem Geschlecht, hervorragendste Grunderin unseres Klosters, ruht
in der Klosterkirche vor dem Heiligkreuz-Altar.

25 QSG 3 111 25.

26 Vgl. ZGOR 63/NF 24 (1909) 154ff: Harold Steinacker, War Bischof Wernher I. von
Straflburg ein Habsburger oder nicht?
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heute sagt dieser Bischof am Nerv der Mediavisten®". Im Unterschied zu Ita
war Bischof Wernher eine gut bezeugte bedeutende Personlichkeit, ein
grofler spatottonischer und friuhsalischer Politiker und Kriegsmann. Er war
1001-1028, d. h. bis zu seinem Tode, Bischof von Stralburg. Im Zusammen-
hang mit der Stiftung und Griindung des Klosters Muri erscheint Bischof
Wernher:

—in der Falschung auf 1027 (= «Testament Bischof Wernhers») als Frih-
habsburger, als Erbauer der Habsburg und als Stifter und Grinder des
Klosters Muri,

—in den Acta Murensia als Angehoriger des Ierzogshauses Lothringen und
als Bruder und Berater der Ita von Lothringen, Stifterin und Grinderin des
Klosters Muri.

Die beiden Dokumente sind und bleiben unvereinbar. Es gilt folgende
Uberlegungen zu machen: Das gefalschte « Testament» ist auf 1027 datiert.
Damals steckte der von Kaiser Konrad II. als Heiratsvermittler nach
Konstantinopel beorderte Bischof zweifellos schon tief in den Vorbereitun-
gen fiir die schwierige, Monate dauernde Reise. Am 28. Oktober 1028 schied
er in der fernen Hauptstadt des byzantinischen Reichs aus dem Leben.
Bischof Wernher konnte somit nur bei der Stiftung bzw. fruhen Planung des
Klosters Muri dabeigewesen sein. Dies wirde durchaus dem Bericht der Acta
Murensia entsprechen.

Angenommen, das Kloster ware 1027 schon erbaut und organisiert
gewesen, wie dies die Falschung andeutet, dann hatte bei der gleichen
Entwicklungskadenz, wie sie die Acta zeigen (Stiftung 1027, Grundung
1030er Jahre, Weihe der Klosterkirche 1064, Vollendung des Klosterbaus
1075, somit rund 50 Jahre), die Stiftung des Klosters etwa um 980 stattge-
funden haben miissen, als Wernher noch lange nicht Bischof von StraB3burg
war.

Das Kloster Muri erscheint in der Falschung als voll ausgebildetes freies
Kloster mit eigener Abtswahl und mit bedingt freier Wahl des Vogts (an die
Habsburg gebundene Primogeniturvogtei mit dem Recht des Konvents,
einen ungeniigenden Vogt abzusetzen und einen anderen Habsburger zu
wihlen). In Tat und Wahrheit konnte es sich zu Beginn des 11. Jahrhunderts
bei der Neugriindung eines Klosters nur um ein habsburgisches Eigenkloster

27 Vgl. Biographisches Worterbuch zur deutschen Geschichte 1 (1973) Spalte 983 ff. (Habs-
burger): Hier wird unreflektiert Bischof Wernher wieder in die Genealogie der Friuhhabs-
burger eingefiigt. Hier wird ubrigens auch das «Eigen» als in der «Freigrafschaft
Burgund» (Franche Comté) gelegen bezeichnet (in der Luftlinie rund 167 km von

Besangon entfernt und diesseits des Juras!).
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gehandelt haben, das keines eigentlichen Schirmvogtes bedurft hatte,
dessen Abt auf Vorschlag des Konvents vom Eigenkirchenherrn gesetzt
worden ware. Das «Testament» zeigt Errungenschaften, die in Muri erst im
Verlaufe der Hirsauer Klosterreform der 1080er Jahre Wirklichkeit werden
sollten.

Bischof Wernher wird nur in der Chronik des Klosters von Ebersheim-
miunster («Chronicon Ebersheimense», wie die Acta Murensia um 1160
entstanden) als Habsburger, genauer als Bruder Radebotos von Habsburg
bezeichnet?®. Der angezogene Passus in dieser Chronik ist ein scharfer
Angriff gegen Bischof Wernher: Der Bischof soll Guter des Klosters im Elsal}
usurpiert und an seinen Bruder Radeboto zu Lehen weitergegeben haben 29.
Vielleicht befanden sich diese reklamierten Giiter um 1160 (d. h. rund 150
Jahre nach der angeblichen Usurpation) tatsachlich in den Handen eines
Frithhabsburgers, was Anlaf} zur Konstruktion dieser Verwandtschaftsver-
bindung Bischof Wernher — Graf Radbot gegeben haben diirfte.

Bischof Wernher war zweifellos ein Verwandter der Fruhhabsburger,
allerdings kaum ein agnatischer, sondern eher ein cognatischer, in dem 1631
von P. Augustin Stocklin komponierten Jahrzeitbuch des Klosters Muri, das
«Testament» und Acta zu verschmelzen versucht, wird Bischof Wernher
unter dem 28. Oktober gestuitzt auf den Inhalt des «Testaments» gebuhrend
gewtrdigt.

Die Genealogie der ersten Generationen der Frihhabsburger ist somit
reichlich verschwommen und laf3t sich kaum scharfer fassen.

2. Der urspriingliche Herrschafts- und Einfluf3bereich des Geschlechts?°

In den Acta Murensia tritt uns das sich spiter nach der Habsburg
benennende Geschlecht als mannliche Stammfolge entgegen. Das «mo-
derne» agnatische Prinzip3!, welches in unserem Falle den Anonymus

28 In anderen Quellen wird Radbot nie «comes de Habechesburc» genannt.

29 Mon.Germ. Hist.SS 23, 427 ff (Chronicon Ebersheimense) bes. 444.

30 Zum grofiten Teil entnommen aus: Dubler/Siegrist, Wohlen, 94-96.

31 Agnatische Stammfolge ist mannliche Stammfolge, im Unterschied zur alteren cognati-
schen, durch Frauen angeheiratete Verwandtschaft. Bei der letzteren nahm der sozial
Hoherstehende (Nidhe zum Konigshaus) stets den ersten Platz ein. Das Schwanken
zwischen agnatischem und cognatischem Prinzip hat in der Geschichte der Frithhabsbur-
ger moglicherweise einige Verwirrung gestiftet und Anlaf} zu einer Urkundenfalschung
gegeben («Testament Bischof Wernhers»; Bischof Wernher war zweifellos der bedeutend-
ste cognatische Verwandte der Frithhabsburger). Vgl. zum Problem: K.Schmid, Zur
Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht, Haus und Dynastie beim mittelalterli-
chen Adel, in ZGOR NF 66 (1952) 1 ff.
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veranlal3te, den Ursprung des Geschlechts auf den Stammvater «Guntram-
nus dives» (Guntram der Reiche) zuruckzufiihren, konnte erst zur absoluten
Herrschaft gelangen, als die Hochadelsgeschlechter allgemein einem ihrer
meistens in Streulage befindlichen Besitzeskomplexe Vorrang gaben, dort
ein Herrschaftszentrum errichteten und eine «Stammburg» (vorwiegend
Hohenburg) erbauten.

Guntrams Sohn Kanzelin nannte sich zwar nach der Altenburg, dem
offenbar mittelalterlichen Bediirfnissen angepaf3ten ehemaligen spatanti-
ken Fluflkastell an der Aare am Rande des fruhhabsburgischen «Eigen»
(«Predium»). Diese an der Peripherie des geschlossenen Besitzeskomplexes
in der Niederung gelegene «Behelfsburg» scheint noch keine bleibende
namengebende Wirkung gehabt zu haben. Die hochgelegene Habsburg
wurde moglicherweise erst von Kanzelins Sohn Radbot erbaut?2, so dal3
eigentlich erst Radbots Sohne als «Habsburger» bezeichnet werden konn-
ten. Radeboto safl urspriinglich mit seiner Eigenleutefamilia in dem von
Kanzelin usurpierten Muri, wahrend sein kinderloser und von Radbots
Nachkommen beerbter Bruder Rudolf Sitz im Elsal} hatte.

Versuchen wir uns ein zugegebenermaflen unscharfes Bild vom Herr-
schafts- und EinfluBlbereich Kanzelins von Altenburg und seiner beiden
Sohne zu machen. Rekonstruieren 1aft sich dieser Bereich nur aufgrund der
fruhen Vergabungen an die Kloster Muri im Aar-Gau und Ottmarsheim im
Ober-Elsaf}, fromme Stiftungen der Briider Radbot und Rudolf?3.

Eine ausgedehnte Giutermassierung lallt sich in der oberelsassischen
Ebene ostlich und nordostlich von Miilhausen — Standort des Benediktinne-
rinnenklosters Ottmarsheim — und nordwestlich von Kolmar erkennen.
Ziemlich dicht gelagertes Gut befand sich im siidlichsten Unter-Elsal3
ostlich von Kolmar, im Bereich von Schlettstatt und sudlich von Straflburg.
Im Breisgau finden wir Giiter rund um den Kaiserstuhl und siidlich davonim
Markgrafenland. Eine weitgehend geschlossene Giuterballung lag im nord-
ostlichen Scherra-Gau im Bereich der Eyach um Burgfelden und Ehingen.
Streugut befand sich in der Ortenau und im Klettgau.

Stuidlich des Rheins finden wir Guter im Frick-Gau (Frick, Remigen,
Thalheim, Schinznach). Im nordostlichen Zipfel des unteren Aar-Gaus
zwischen Aare, Reull und Kestenberg breitete sich das geschlossene und fur

32 Sicher nicht von Bischof Wernher von StraBburg der Falschung.

33 Muri: Acta Murensia (StAG 4947. Druck: QSG 3 III, 1883). — Ottmarsheim: Diplom
Heinrich IV. von 1064 (Abschrift des 17.Jahrhunderts im Osterr. Haus-, Hof- und
Staatsarchiv. Druck: Mitteilungen des Inst. f. ésterr. Geschichtsforschung V 405 f).

44



die spatere Bedeutung des Geschlechts wichtige Gut im «Eigen» («Pre-
dium») mit Altenburg aus. Weiter im Suiden lag an der Reulllinie auf aar-
gauischem und ziirich-gauischem Territorium ein ziemlich geschlossener
Guterkomplex im Bereich der spateren Stadt Bremgarten. Dieser Besitz um
«Bremgarten» wurde von Kanzelin gewaltsam um Herrenhof und Pfarrei
Muri nach Studen erweitert. Auf diesem usurpierten Gut sollten im 11. Jahr-
hundert Radbot und seine Gattin Ita das Benediktinerkloster Muri stiften.
Die weiteren frihen Guteransammlungen im Zurich-Gau lagen zwischen
dem Zugersee und dem Kiiinachterzipfel des Vierwaldstattersees, ferner in
Gersau am Suidfufl der Rigi, in Thalwil am Ziirichsee und in der Gegend des
Greifensees.

Dieses Allod mit erstaunlicher Streubreite stammte selbstverstandlich
nicht von einer Hand. Der ganze Komplex ist durch das Zusammenlaufen
vieler agnatischer und cognatischer Faden zustande gekommen. Zum Teil
sind ferner auf rechtmaflige und unrechtmiallige Weise freie Besitzungen
lokaler Grundherren zum frihhabsburgischen Eigen geschlagen worden.

In der zu vermutenden Hausteilung nach dem Tode Kanzelins fielen
anscheinend die aar- und zurich-gauischen Giiter an Radbot, den Griinder
des Klosters Muri, die Besitzungen im Elsal3, im Frick-Gau und nordlich des
Rheins an Rudolf, den Stifter des Klosters Ottmarsheim. Es war zweifellos
ein Glucksfall fur das Geschlecht, daf3 Rudolf anscheinend ohne Leiberben
starb, so dal} das gesamte Hausgut an den Stamm Radbots fiel. Dieser
Stamm profitierte mittel- oder unmittelbar vom Aussterben der bedeutend-
sten Hochadelgeschlechter des schweizerischen Mittellandes und des Breis-
gaus, so der Grafen von Lenzburg (1172) und der Herzoge von Zahringen
(1218).

Der verhaltnismaBig frith urkundlich bezeugte Grafentitel der Glieder des
Hauses Habsburg durfte auf die Landgrafschaft im oberen Elsaf3 zuruckzu-
fihren sein. Diese Landgrafschaft taucht jedoch nicht vor Ende des
11./Anfang des 12. Jahrhunderts in den Handen der Habsburger auf.

3. Die spatmattelalterlichen Habsburger in den Vorlanden

Um 1232 teilten die damaligen Vertreter des Geschlechts — Albrecht IV.
und der zu Laufenburg sitzende Rudolf III. — das inzwischen weiter
ausgebaute Hausgut, doch dominierte schon friih die altere, spater osterrei-
chische, uber die jungere, habsburg-laufenburgische, Linie. Die im friheren
13. Jahrhundert entstandenen Stadte Laufenburg, Brugg und Bremgarten
und die untergegangene Zwergstadt Meienberg sind Zeugen der stadtegrun-
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denden Bemithungen des Hauses Habsburg in seinen frick-, aar- und ziirich-
gauischen Gebieten.

Der seit 1240 vom uiberragenden, wagemutigen und aggressiven Rudolf
IV. — als spaterer Konig Rudolf 1. — gefuhrten alteren Linie gelang es in
kurzer Zeit, eine sich aus Eigen und Lehen, Vogteirechten und den Grafen-
rechten im Aar-Gau, Frick-Gau, Zurich-Gau und Thur-Gau zusammenset-
zende, seit der Kiburger Erbschaft (1263/64, 1273) weitgehend geschlossene
Herrschaft zwischen dem Bodensee und dem Napfgebiet, dem Schwarzwald
und der Innerschweiz zusammenzufigen. Der mit dem erfolgreich gegen die
Grafen von Savoyen gehaltenen Freiburgim Uechtland in das burgundische
Gebiet ausgreifende, dazu bedeutenden Besitz im sudlichen Elsall und
nordlich des Rheins einschlieflende «Staat» der Habsburger in den «Vorde-
ren Landen» wurde allerdings seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts durch
die Entstehung und Erstarkung der Eidgenossenschaft empfindlich in seiner
Entwicklung gestort. Zu Beginn dieses rucklaufigen Trends wurde zum
Andenken an die Ermordung Konig Albrechts (1308), des Sohnes Konig
Rudolfs, als weitere bedeutende geistliche Stiftung der Habsburger 1312 in
unserem Gebiet das Klarissenkloster Konigsfelden gegrundet.

Allerdings war es Rudolf, der seit 1273 die deutsche Konigskrone trug,
gelungen, mit dem Erwerb des Herzogtums Osterreich und der Steiermark
(1278) eine neue und bedeutende, die Lande an Aare und Oberrhein bei
weitem uiberragende Hausmacht an der Donau zu grunden. In der habsburg-
osterreichischen Politik trat das Interesse an den Vorderen Landen eher in
den Hintergrund: sie wurden denn auch meistens von einem jungeren Glied
des Geschlechts verwaltet.

Mit der Heranziehung von burgerlichen Geschlechtern zur Verwaltung
zeigte der habsburgische «Staat» in den Vorderen Landen bereits einen
«modernen» Zug, blieb jedoch anderseits noch weitgehend im feudalen
Lehenwesen stecken. Die Landesherren in den Vorderen Landen befanden
sich dauernd in Geldnoten und muflten gerade in unseren Gegenden die
nutzbaren Rechte an ihnen unterstellte Ritter, Stadtburger und Amtstrager
verpfanden. Der Wille zu einer neuzeitlichen und «transparenten» Verwal-
tung in den Vorlanden auflert sich immerhin in der imponierenden «Grund-
lagenbeschaffung» mit dem zwischen 1303 und 1305 entstandenen «Urbar»
Konig Albrechts, in dem samtliche Giuter, Nutzungen und Rechte des
Hauses Habsburg-Osterreich aufgezeichnet wurden. In diesem Urbar-Werk
werden erstmals die «modernen» Verwaltungs- und Hochgerichtsbezirke —
so auch das Grof-Amt und das eigentliche Amt Muri — deutlich erkennbar.

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurde der Druck der Eidgenossen gegen
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das dichtbevolkerte und fruchtbare Gebiet der 6sterreichischen Landschaft
Aar-Gau immer spurbarer. Im Verlaufe des Sempacherkrieges und der
nachfolgenden Brandschatzungsperiode 1386-1389 annektierte Luzern die
sidlichen Gebiete des Aar-Gaus. Der 1389 auf sieben Jahre abgeschlossene
«Friede» (= Waffenstillstand) zwischen Osterreich und den Eidgenossen
wurde zwar 1394 in einen zwanzigjahrigen «Frieden» ausgeweitet. Wie
wenig wohl es jedoch dabei den aar-gauischen Edlen und Stadten war, zeigt
der Umstand, dal} sie 1407 mit Bern ein vom damaligen osterreichischen
Landvogt in Schwaben und im Aar-Gau sanktioniertes ewiges Burgrecht
eingingen. Als schlieBlich 1412 der zwanzigjahrige in einen fiinfzigjahrigen
«Frieden» umgewandelt wurde, schien fiir den 6sterreichischen Aargau —
diese Gebietsbezeichnung umschlof3 damals auch die Grafschaft Baden —
eine gedeihliche Zukunft gesichert.

Schon drei Jahre spiater nahm jedoch die Entwicklung unvermittelt einen
anderen Verlauf. Das Konzil zu Konstanz brachte 1415 mit der Verhangung
der Reichsacht iiber Herzog Friedrich IV. von Osterreich die konigliche
Aufforderung an die Eidgenossen zur teilweisen Exekution, d. h. zur Erobe-
rung des Aargaus fiir das Reich.

47



	Die Acta Murensia und die Frühhabsburger

